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Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam sowie der University of 
Port Elizabeth (R.S.A.), Referendariat im Kammergerichtsbezirk Berlin, u.a. Station bei 
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Interessen-  und  Tätigkeitsschwerpunkt  im  Wirtschaftsstrafrecht  einschließlich  des 
Steuerstrafrechts sowie der Strafverteidigung im allgemeinen Strafrecht.

Weitere Tätigkeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Interessen und Rechte 
Geschädigter  bei  vermögensschädigendem  Verhalten,  insbesondere  im 
Unternehmen.

Diesem Aufgabenbereich immanent ist eine schnelle und qualifizierte Betreuung be-
reits im Ermittlungsverfahren, da hierdurch oftmals die Basis für eine erfolgreiche und 
zufriedenstellende Verfahrensbeendigung gefunden werden kann. Dieses Berufsver-
ständnis umfasst neben klärenden Gesprächen mit Prozessbeteiligten auch eine aus-
führliche Sachverhaltsaufklärung durch eigene Ermittlung und Prüfung oder durch Lei-
tung und Mitarbeit in entsprechenden interdisziplinären Expertengruppen, die sich aus 
sachverständigen Mitarbeitern der Sozietät, der Internen Revision von Unternehmen, 
von  Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder  Beratungsunternehmen zusammenset-
zen.

Für ihn ist daher das Berufsbild des Strafverteidigers durch eine kritisch distanzierte 
und zugleich leidenschaftliche Vertretung des Mandanten geprägt.

Bei der Wahrnehmung und Durchsetzung der Geschädigteninteressen nimmt er inner-
halb der Sozietät darüber hinaus die Schnittstellenfunktion zu den zivilrechtlich mit der 
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen mandatierten Anwaltskollegen wahr.


